
II- '121; der Beilagen zu denstenographischen Protokollen des Nationalrates 

XI11. Gesetzgebungsperiode 

Präs.:3 1. Mai 1972 
----------------

A n fra g e 

der Abgeordneten Dr.LEITNER, Dr.HALDER, REGENSBURGER, Dr.KEIHEL 
und Genossen 

an den Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft 
betreffend die Verba~ung des Unterlaufes der Ziller 

In Ihrer Anfragebeantwortung 11-1671 der XII.GP vom 6.August1971 
teilen Sie mit, daß der generelle Enti'mrf über die Regulierung 
des Ziller von Kapfing bis zur Mündung in den Inn im Laufe des 
Jahres 1971 vorliegen wird und das baureife Bauprojekt bis Mitt~ 
1972 fertig gestellt werden kann. Ein baureifes Detailprojekt 
ist zur Durchführung des -VIasserrechtsverfahrens Voraussetzung. 

In der Anfragebeantwortung an den Herrn Abgeordneten Egg haben 
Sie am 2.Februar 1972 mitgeteilt, daß im Ressort derzeit die 
Vorarbatten für Projektierung, Finanzierung und wasserrechtliche 
Beivilligung rui t dem Ziel verfolgt werden, daß das Bauvorhaben im 
Spätherbst 1972 begonnen werden kann. 

In der Anfragebeantwortung 222/ABvom 20.März 1972 stellen Sie 
hingegen fest, daß das Großbauvorhaben Ziller-Regulierung im . , 

Jahre 1972 fertig gestellt wird und für den Abschluß der .Arbeiten 
nur mehr 4 Millionen Schilling an Bundesmitteln aufgewendet werden 
müssen. Dies kann sich jedoch nur auf die Regulierung des mittleren 
ZilIar beziehen. Der Inhalt der Anfragebeantwortung könnte aber 
den notwendigen Ausbau des Unterlaufes eher in Frage stellen. 
Die Bevölkerung der betroffenen Gemeinden ist in Sorge, daß der 
notwendige rasche Ausbau des Unterlaufes verzögert wird. 

Die unterzeichneten Abgeordneten richten daher an den Bundesminister, 
für Land-und'Forstwirtschaft folgende 
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A n fra g e 

1) Ist die Ausarbeitung des baureifen Detailprojektes für die 

Uegulierung des Unterlaufes des Ziller abgeschlossen? 

2) Wenn nein, wann ist mit der Fertigstellung des baureifen 
Detailprojektes zu rechnen? 

3) Bis wann ist mit der wasser::::-echtlichen Bewilligung für das 
genannte Bauvorhaben zu rechnen? 

4) vifird die Finanzierung des neuen Bauvo!:'habens ähnlich der 
Finanzierung des Bauvorhabens für den Nittellauf des Ziller 
vorgesehen? 

5) Vlann ist mit dem Beginn der Bauarbeiten zu rechnen? 

"·"':0, 
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